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Vorwort 
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Zu danken habe ich allen, die mich bei der Abfassung dieser Arbeit 
mit Ratschlägen und Kr i t i k aber auch bei der Beschaffung  von Material 
unterstützt haben. In erster Linie gilt dieser Dank meinem Doktor-
vater, Professor  Dr. Konrad Hesse, für seine Bereitschaft  diese Arbeit, 
trotz seiner sonstigen Arbeitsbelastung, zu betreuen. Ich verdanke ihm 
ferner  zahlreiche Anregungen durch die Möglichkeit der langjährigen 
Mitarbeit in seinem Seminar an der Universität Freiburg. Dem Zweit-
gutachter der Arbeit, Professor  Dr. Mart in Bullinger, gi lt mein Dank 
für die rasche Erstellung des Zweitgutachtens. Auch ihm habe ich für 
Hinweise, Anregungen und Kr i t i k zu danken, die ich während meiner 
Zeit als Assistent an seinem Lehrstuhl erfahren  habe. Herrn Privat-
dozent Dr. Ulrich Karpen danke ich für wertvolle Hinweise und für 
seine Unterstützung durch das Gespräch über das Thema dieser Arbeit. 

Nicht zuletzt gilt mein Dank denjenigen, die auf Seiten der Gewerk-
schaften bzw. der Universitäten an der Kooperation beteiligt waren 
und die mich bei der Beschaffung  von Material großzügig unterstützt 
haben. 

Stellvertretend seien Professor  Dr. Jürgen Weißbach, sowie der stell-
vertretende Landesvorsitzende des DGB Niedersachsen, Wolfgang 
Schultze genannt, die mir als Mitglieder des Kooperationsausschusses 
an der Universität Oldenburg Einblick in die Praxis der Kooperation 
vermittelt haben. Dank schulde ich auch dem Kanzler der Universität 
Oldenburg, Herrn Dr. Jürgen Lüthje, für wertvolle Hinweise, Anregun-
gen und Kr i t ik . 

Mein Dank gilt nicht zuletzt Herrn Professor  Dr. Dr. h. c. Broermann, 
für die Aufnahme dieser Arbeit in die Reihe der Schriften zum Öffent-
lichen Recht. 
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Einleitung 

Thema dieser Arbeit sind die hochschul- und verfassungsrechtlichen 
Probleme der Kooperationsverträge, die zwischen einzelnen Hochschulen 
und Arbeitnehmerorganisationen (Untergliederungen des DGB bzw. 
in Bremen und im Saarland Arbeiterkammern) abgeschlossen wurden. 
Anhand der Erörterung dieser konkreten Problemstellung versucht die 
Arbeit, einen Beitrag zu leisten, zur Klärung der Stellung der Hoch-
schulen gegenüber gesellschaftlichen Anforderungen  und Versuchen 
der Einflußnahme auf ihre Arbeit. 

Der erste der Verträge des hier untersuchten Typs wurde 1971 zwi-
schen der neugegründeten Universität Bremen und der Arbeiterkam-
mer Bremen abgeschlossen. Es folgten bis 1976 weitere Abkommen 
in Oldenburg, Bochum und in Saarbrücken. Wesentlicher Inhalt dieser 
Abkommen ist die von den einzelnen Hochschulen erklärte Bereitschaft 
zur umfassenden Zusammenarbeit bzw. zur Unterstützung des Ver-
tragspartners, zur „Wahrnehmung und Förderung der Arbeitnehmer-
interessen in wirtschaftlicher,  sozialer und kulturel ler Hinsicht"1. Er-
klärtes Ziel der Vertragspartner  ist es, die verstärkte Hinwendung der 
Hochschulen zu Problemstellungen aus der Arbeitswelt zu bewirken. 

Der Abschluß dieser Verträge hat erhebliche publizistische2 und poli-
tische Kontroversen hervorgerufen.  Die politischen Auseinandersetzun-
gen fanden ihren Höhepunkt in der kontroversen Erörterung der Ver-
träge im niedersächsischen Landtag8 und in einer Anfrage verschiede-
ner CDU-Bundestagsabgeordneter an die Bundesregierung betreffend 
den Oldenburger Kooperationsvertrag 4. Die juristische Erörterung des 

1 So die Formul ierung i n § 2 des Bremer Kooperationsvertrages vom 
27. Ju l i 1971. 

2 Eine umfassende Materialsammlung über die Auseinandersetzungen ent-
häl t die Dokumentation: „Auf dem Weg zur Tendenzuniversität?", die vom 
Bund Freiheit der Wissenschaft herausgegeben wurde sowie — speziell für 
den Oldenburger Vertrag — die Sammlung „Dokumente und Material ien", 
Material ien zur KooperationsVereinbarung zwischen dem DGB Landesbezirk 
Niedersachsen der gewerkschaftlichen Bildungseinrichtung Arbei t und Leben 
e.V. einerseits und der Universität Oldenburg andererseits, herausgegeben 
von der Pressestelle der Universität Oldenburg. Einen Uberblick über die 
Kooperation und ihre Einschätzung aus gewerkschaftlicher  Sicht enthält der 
Sammelband Hochschule und Gewerkschaften, herausgegeben von Bamberg  / 
Kröger  /  Kuhlmann. 

» Protokolle Niedersächsischer Landtag / 8. Wahlperiode — 4. Tagungsab-
schnitt / 8. Plenarsitzung am 11. Dezember 1974. 



16 Einlei tung 

Themas ist demgegenüber bisher knapp ausgefallen5. Soweit überhaupt 
Stellungnahmen vorliegen, beschränken sie sich auf eine knappe Be-
handlung der verfassungsrechtlichen  Aspekte; meist w i rd — ohne 
nähere Begründung — die Unvereinbarkeit der „Tendenzuniversität" 
mit Ar t . 5 Abs. 3 GG angenommen6. Eine vertiefte Untersuchung der 
juristischen Probleme, die durch die Kooperationsverträge aufgewor-
fen werden, steht bisher aus. Sie erscheint deshalb von besonderem 
Interesse, weil die Verträge als Ausdruck einer allgemeinen Tendenz zu 
werten sind, die Hochschulen gegenüber Anforderungen  aus der Ge-
sellschaft zu öffnen.  Sie sind typisch für das Bemühen gesellschaftlicher 
Interessengruppen, Einfluß auf die Ausrichtung der Arbeit der Hoch-
schulen zu gewinnen. Befürworter  der Verträge haben denn auch ge-
genüber der erhobenen Kr i t i k eingewandt, schon bisher gebe es viel-
fache Verflechtungen zwischen Hochschule und Wirtschaft,  die prak-
tisch kri t iklos hingenommen worden seien. Erst die Tatsache, daß nun-
mehr Arbeitnehmerorganisationen Anforderungen  an die Wissenschaft 
stellten, habe Befürchtungen aufkommen lassen7. 

Die Tatsache, daß sich die juristische Untersuchung hier auf die Ko-
operationsverträge konzentriert, bedeutet nicht, daß die vielfältigen 
anderen Formen der gesellschaftlichen Einflußnahme auf die Hoch-
schulen verkannt werden. Es soll vielmehr versucht werden, anhand 
der Erörterung des Einzelphänomens „Kooperationsverträge" allge-
meine Aussagen zu gewinnen, über das Verhältnis von Hochschule und 
Gesellschaft, konkret über die Schranken, die einer gesellschaftlichen 
Einflußnahme auf den Wissenschaftsbetrieb an den Hochschulen gesetzt 
sind. Die Verträge bieten sich für eine solche Untersuchung an, da sie 
den wohl plakativsten Versuch der Beeinflussung der Hochschulen dar-
stellen. 

Zum Gang der Untersuchung ist folgendes zu bemerken: In der vor-
liegenden Arbeit erfolgt  zu Beginn eine Bestandsaufnahme. Dabei sol-
len die einzelnen Verträge im Hinblick auf Ar t und Umfang der von 
den Hochschulen eingegangenen Verpflichtungen näher untersucht wer-
den. Es gilt zu klären, wie intensiv die Auswirkungen sind, die die 
Kooperationsverträge auf die Arbeit der Hochschulen haben. Diese 
Realanalyse dient der Schaffung  der tatsächlichen Beurteilungsgrund-
lage für die juristische Würdigung. Da inzwischen durch HRG und 

4 Bundes tagsdrucks ache 7/3260, sowie die An twor t der Bundesregierung, 
Bundestagsdrucksache 7/3422. 

s Vgl. Kirchhof,  ZRP 76, 238 ff.;  Hailbronner,  Funktionsgrundrecht, S. 290 ff.; 
ausführlich  Bauer,  Wissenschaftsfreiheit  i n Lehre und Studium, S. 167 ff. 

« So Scholz,  in: Maunz / Dür ig / Herzog / Scholz, Rdnr. 97 zu Ar t . 5 Abs. 3 GG. 
? Vgl. Vetter,  Was erwarten die Gewerkschaften von den Hochschulen, in: 

Hochschule und Gewerkschaften, S. 446. 



Einlei tung 

Landeshochschulgesetze eine detaillierte Normierung des Hochschul-
rechts erfolgt  ist, soll zunächst anhand der einfach-gesetzlichen Rege-
lungen überprüft  werden, ob von diesen eine umfassende Kooperation 
der Hochschulen mit gesellschaftlichen Interessengruppen gedeckt w i rd 
bzw. welche Grenzen das Hochschulrecht hier setzt. Im Anschluß daran 
sollen die verfassungsrechtlichen  Vorgaben für Inhalt und Grenzen 
einer Kooperation von Hochschule und gesellschaftlichen Interessen-
gruppen behandelt werden. 


